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Die Integrationsunternehmen werden in der Fachdiskussion um einen 3. Arbeitsmarkt regelmäßig ins Gespräch gebracht. Das Instrument der beruflichen Integration behinderter Menschen ist eine erfolgreiche Möglichkeit Menschen dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Vor 25 Jahren wurden - noch unter dem Titel Selbsthilfefirmen - die ersten Integrationsunternehmen in Deutschland gegründet. NRW war hier ein Vorreiter.

Integrationsunternehmen - gesetzlich verankert
Es dauerte ca. 20 Jahre, bis der Gesetzgeber das Instrument des Integrationsprojektes in das Gesetzeswerk zur Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX) aufgenommen hat und ihm dadurch einen offiziellen Status verlieh. Im § 132 SGB IX heißt es:
„Integrationsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen (Integrationsunternehmen) oder unternehmensinterne oder von öffentlichen Arbeitgebern im Sinne des § 71 Abs. 3 geführte Betriebe (Integrationsbetriebe) oder Abteilungen (Integrationsabteilungen) zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teilhabe an einer sonstigen Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art und Schwere der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände voraussichtlich trotz Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten und des Einsatzes von Integrationsfachdiensten auf besondere Schwierigkeiten stößt.“

Gemeinwohlorientierte Arbeit
Auf dem 3. Arbeitsmarkt sollen Arbeitsstellen akquiriert werden, die dem Gemeinwohl zu Gute kommen und nicht bereits am Markt bestehen oder dort bestehen können. Die Stellen leiten sich ab aus dem Gemeinwohlbedarf der Gesellschaft und den eingeschränkten bzw. fehlenden Mitteln für diese Aufgabenbereiche. Die Begrenztheit der Mittel der Kommunen, Kreise oder weiterer öffentlicher Behörden öffnet einen eingeschränkten abzudeckenden Aufgabenbereich. Die gemeinwohlorientierten Tätigkeiten sollten finanziert werden durch die pragmatische Umwidmung von öffentlichen Transfer- und Eingliederungsleistungen zu Gehältern für gemeinwohlorientierte Arbeitsstellen.

Der Ansatz des gemeinwohlorientierten dritten Arbeitsmarktes beinhaltet die Zusätzlichkeit und vollständige Dauersubventionierung der Arbeitsstellen und des Trägers. Dies steht im Widerspruch zum Ansatz des wirtschaftsnahen Integrationsunternehmens nach SGB IX. Die konzeptionelle wie auch organisatorische Struktur von Integrationsunternehmen, abgesehen vom wirtschaftsnahen Auftreten, ist aber für den dritten Arbeitsmarkt sehr wohl zu übernehmen.

Arbeitsplätze auf Dauer
Integrationsunternehmen sind gemeinnützig. Ihre Aufgabe ist die berufliche Integration und die soziale Integration behinderter Menschen. Integrationsunternehmen bieten ihren MitarbeiterInnen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze und damit das allgemeine soziale Absicherungssystem der Gesellschaft. Die Arbeitsplätze sind auf Dauer angelegt und geben eine Perspektive, die über die Maßnahmen der beruflichen Qualifizierung und befristeten Beschäftigung hinausgehen. Integrationsunternehmen stabilisieren die benachteiligten Menschen im täglichen Leben. Die klare Tagesstruktur, die fortlaufende Erfahrung, am Arbeitsplatz benötigt und gefordert zu werden und die Berücksichtigung der individuellen Defizite sind die Grundlage dafür, dass z.B. bei psychisch behinderten Menschen die Rückfallquote in eine akute Erkrankung und damit der Aufenthalt in stationären Einrichtungen erheblich verringert wird.

Rechtliche Selbstständigkeit
Ein weiterer Vorteil des Integrationsunternehmens ist die vom Gesetzgeber geforderte rechtliche Selbständigkeit. Sie verhindert, dass die Kommune als Auftraggeber gemeinwohlorientierter Tätigkeiten gleichzeitig Arbeitgeber der benachteiligten Menschen ist. Die kommunale Selbstverwaltung sollte über die Einbindung eines politischen Gremiums die Aufgabengebiete eines gemeinwohlorientierten Arbeitsmarktes Vorort definieren, die Behörde als Auftraggeber gegenüber dem Integrationsunternehmen auftreten und das Integrationsunternehmen als Arbeitgeber und Vertreter der benachteiligten Mitarbeiter eigenständig sein.

Integrationsunternehmen für Nichtbehinderte
Integrationsunternehmen könnten bereits heute als Anbieter eines 3. Arbeitsmarktes auftreten. Die Vorgabe des Gesetzgebers, dass in Integrationsunternehmen mindestens 25 % und max. 50 % schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen sind, ist ein wichtiger Ansatz. Er fördert den Gedanken der sozialen Integration. In der Praxis werden bereits heute neben den behinderten Menschen große Gruppen nichtbehinderter und nicht benachteiligter Menschen, aber auch benachteiligte Personen eingestellt. Letztere werden hier oft nicht oder nur durch befristete arbeitsmarktpolitische Maßnahmen öffentlich gefördert. Eine Vermischung von verschiedenen Gruppen benachteiligter Personen ist also möglich, vorausgesetzt das Unternehmen hält eine Unterstützungsstruktur vor, oder arbeitet mit dieser eng zusammen. Diese kann die individuellen Defizite der beschäftigten Personen einschätzen und im Bedarfsfalle notwendige spezifische Unterstützung anbieten.

Im Zuge eines gemeinwohlorientierten Ansatzes ist eine kontinuierliche finanzielle Unterstützung und Gleichstellung aller Mitarbeiter im Integrationsunternehmen notwendig. Dies schließt nicht die personenbezogene ergänzende Förderung z. B. zur Einrichtung eines behinderungsgerechten Arbeitsplatzes aus. Ein grundlegendes Vergütungssystem im Niedriglohnbereich mit kleinen anteiligen Anreizen bezogen auf die Leistung, kann hier Gleichstellung und Ansporn zugleich fördern.

Eine Einstufung für den Zugang und die Feststellung der Minderleistung des Mitarbeiters zum Einstieg und deren Neufestsetzung im Bedarfsfalle kann über den Fallmanager erfolgen.

Die im § 133 SGB IX ergänzend benannten Aufgaben eines Integrationsunternehmens haben eine besondere Bedeutung, da neben der Beschäftigung und arbeitsbegleitenden Betreuung auch weitergehende Maßnahmen und Unterstützungsformen angeboten werden sollen. Im Rahmen eines 3. Arbeitsmarktes sollten diese in enger Kooperation mit bestehenden Angeboten in der Region umgesetzt werden. Im Integrationsunternehmen steht hier, wie bereits heute in der Praxis, die Beschäftigung, arbeitsbegleitende Betreuung und die Umsetzung der betriebenen Gewerke im Mittelpunkt.

Fazit
Integrationsunternehmen bieten konzeptionelle Ansätze und eine Organisationsstruktur an, die gut für die Umsetzung eines 3. Arbeitsmarktes genutzt werden können. Gleichzeitig sollten bestehende Integrationsunternehmen bei der Übernahme von gemeinwohlorientierten Aufgaben eine deutliche Trennung vom marktorientierten Teil des Trägers vornehmen. Dem Gesetzgeber muss klar sein, dass die Umsetzung von gemeinwohlorientierten Aufgaben in Integrationsunternehmen eine volle Übernahme der Kosten der Mitarbeiter inklusive des Anleitungs- und Betreuungspersonals voraussetzt.

 

Formularbeginn




 HTMLCONTROL Forms.HTML:Image.1 [image: image1.wmf]
Formularende

[image: image2.jpg]



Zum Autor

Thomas TenambergenProjektentwickler/ Fachberater im Paritätischen LVMail:Thomas TenambergenTelefon: 02572/8202

 

   Impressum | © 2010 Der Paritätische Landesverband NRW e.V.

_1329466555.unknown

_1329466554.unknown

